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Begegnungen

«Unbedingt den Narrentanz lernen»
FürCarlo Schmidig gingein
Wunsch inErfüllung, den diemeis-
ten Tambouren haben: Er darf den
Militärdienst imMilitärspiel bei den
Tambouren absolvieren. Eine grosse
Ehre, hat es doch pro Jahr nur 20 der
begehrten Plätze für Tambouren im
Militärspiel. Aufgenommenwird nur,
wer in der Fachprüfung praktisch, in
Notentheorie, Blattlesen undGrund-
lagenwissen überzeugt. Geholfen
habe da sicher auch die vordienstliche
Ausbildung, die der Tambourenverein
Schwyz jeweils fürMilitärspielanwär-
ter aus demeigenen und benachbar-
ten Vereinen organisiere. «In diesem
Kurswird eine Fachprüfung simuliert,
und jemand vomMilitär gibt einem
Feedback undTipps», erzählt Carlo
Schmidig.

DieRekrutenschuleunddieUnterof-
fiziersschulehatder 20-Jährige letzte
Woche abgeschlossen.Der Entscheid,
nach der RS nochmit derUOSweiter-
zumachen, fiel ihmnicht schwer.Die in
derUOSüblicheDirigentenausbildung
erschien demSchwyzer eine gute
Möglichkeit zurÜberbrückung des
restlichen Jahres zwischenMatura und
Studium: «Ich trommle gerne, konnte
etwas lernen und somit das Zwischen-
jahr sinnvoll nutzen.»

ZumTrommelnkamderSchwyzer
überdieFasnacht.«Schon als klei-
ner Bubwar ich fasziniert von den
Tambouren, die die Rott begleiten,
undwollte unbedingt denNarrentanz
lernen.» Als er nach drei Jahren im
Tambourenverein denNarrentanz
konnte, wollte er aber nicht einfach
aufhören – das Trommelfieber hatte
ihn vollends gepackt. An der Fasnacht
lässt er es sich aber dennoch nicht
nehmen, wenigstens an einemder
Haupttage insGwändli zu schlüpfen
und die Strassen undBeizen als
Maschgrad unsicher zumachen.

TambourenalsBerufsmusiker gibt
es sogutwienie, studieren kann
man das Trommeln auch nicht.
Dennoch bringe ihmderMilitärdienst
imTambourenspiel auch für den

beruflichenWeg sehr viel. «Neben
demTrommeln undDirigieren gehört
auch eine Führungsausbildung dazu.
Wir lernenDingewie Kommunika-
tionstechniken oder denAufbau und

dieGestaltung von Lektionen»,
erklärt Carlo Schmidig. Denn zurzeit
ist eine seiner Aufgaben alsWacht-
meister, die neuenTambouren-Rek-
ruten zu unterrichten.

Auch inseinerneuenFunktionals
Jungtambourenleiter imTambou-
renverein Schwyz profitiere er sehr
von dieser Ausbildung. «Und es ist
sicher allgemein nie schlecht, wenn
man vor Leute hinstehen und etwas
erzählen kann», lächelt Carlo
Schmidig.Dass ihmdas liegt, hat er
auch schon in sehr jungen Jahren
bewiesen – ob alsModerator am
Tambourenabend, als Romeo auf der
Bühne desKollegi-Theaters oder in
derHauptrolle seines für seineMatu-
raarbeit selbst geschriebenen Sagen-
theaters. Dank der Bühnenerfahrung
gehe es inzwischen auch gutmit dem
Lampenfieber. «Ich bin schon immer
noch nervös. Bei Schauspielauftritten
verfliegt das aber direkt, wenns
losgeht, und beimTrommeln istman
die ganze Zeit so konzentriert, dass
man alles andere um sich herum
vergisst.»

Beruflichverschlägt esden20-Jäh-
rigeneher auf die Bühne der Justiz.
ImHerbst dieses Jahres beginnt er
sein Jus-Studium an derUniversität
Luzern. Die erstenWochen des
Semesters werden es für ihn beson-
ders in sich haben: Parallel zum
Studiumwird er noch die letzten
sechs der 18Wochen alsWachtmeis-
ter die Rekruten anführen. «Dawir
gegen Schluss der RS auf Konzerttour-
nee gehen, hoffe ich, dass ich auf
längerenCarfahrten oder zwischen
Stellproben undKonzerten ein biss-
chen Zeit finde, umDinge fürs Stu-
dium zu erledigen», so der angehende
Student.

Nadine Annen

Trommeln in Grün: Der «Rote Schwyzer» Carlo Schmidig absolviert denMilitär-
dienst im Tambourenspiel. Bild: PD

Bikegenossenschaft
ist fit für die Zukunft
Kanton Im Juni 2022wurdederVerein
BikegenossenschaftZentralschweizge-
gründet. Die fünf Zentralschweizer
KantoneUri, Schwyz,Ob-undNidwal-
den sowie Luzern arbeiten nun nach
Abschluss der Projektphase zusam-
men, um eine durchgehend stimmige
undvielseitigeBike-Infrastruktur inder
Zentralschweiz zuentwickeln. ImZen-
trumderBemühungen stehendieGäs-
te und die Lenkung der Angebote.

Mit derVereinsgründungwirdeine
interkantonale Zusammenarbeit, die
sich in der Projektphase bewährt hat,
nun in die Betriebsphase überführt.
«Das hat Modellcharakter und ist bei
der Kleinräumigkeit der betroffenen
Kantone auch für andere Themen vor-
stellbar, umgross denken zu können»,
sagt Vendelin Coray, Geschäftsführer
der Schwyz Tourismus AG und Präsi-
dent des Vereins Bikegenossenschaft
Zentralschweiz. (ah/pd)

Ausbildung Pflege HF
ab 2024 in Pfäffikon
Kanton Der Kanton Schwyz, das Be-
rufsbildungszentrumBBZPfäffikon,die
OdA Gesundheit Zentralschweiz und
das Bildungszentrum Xund haben ge-
meinsam eine Absichtserklärung für
denAufbaueinesAusbildungsangebots
Pflege HF in Pfäffikon unterzeichnet.
Das neue Angebot startet voraussicht-
lich 2024 erstmals. In einem nächsten
Schritt findet einTreffenmit denbetei-
ligtenAusbildungspartnern sowie ihren
Branchenvertretungen statt.

Bis2029brauchtdiezusammenhän-
gendeBildungs-undVersorgungsregion
Zentralschweizüber 10000zusätzliche
Pflegefachkräfte.Angesichtsdeshohen
Fachkräftebedarfs in der Pflege und in
Verbindungmit einer verstärkten regio-
nalen Orientierung von Xund ist der
Aufbau eines HF-Angebots in Ergän-
zungzumbestehendenAngebot auf Se-
kundarstufe II amBBZPfäffikoneine lo-
gische Entwicklung. (pd)
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Haften E-Bike-Fahrer bei Unfällen mit Fussgängern?
Recht Kürzlich hat der Ratgeber sich zur Frage geäussert, ob Autofahrer haften, wenn eine telefonierende
Velofahrerin vor demAuto stürzt. Ich habe eine ähnliche Frage: Als Fussgänger wirdman oft von (leisen)
Elektrovelos überholt.Würde ich dabei angefahren und verletzt:Wäre es dann auch so, dass der Elektro-
velofahrer das grössereGefahrenpotenzial darstellt, und er somit in jedemFall haftenmuss?

BeiUnfällenmit E-Bikes sind
Fussgänger undLenker von
«normalen»Velos haftpflicht-
rechtlich schlechter gestellt als
bei Kollisionenmit einem
Auto.Denn einAutohalter
haftet unabhängig davon, ob
ihn einVerschulden trifft, da
er für die «Betriebsgefahr»
einstehenmuss, die sein
Motorfahrzeugmit sich bringt.

Dagegen sind Fussgänger
undVelofahrer haftungs-
mässig aber gleichgestellt.
Beide haften nur aus
Verschulden, selbst ein E-Bike
mit einermax. Geschwindig-
keit von 45 km/h, welches
den «übrigen»Motorfahr-
rädern gleichgestellt ist.

E-Bikeshabenkeine
Betriebsgefahr
Der Fahrer eines schnellen
E-Bikes haftet also nicht
schon aufgrund der blossen

Tatsache, dass er ein Elektro-
fahrrad lenkt. Ein Verschul-
den aufgrund der Betriebs-
gefahr, alsoweil das Fahren
einesMotorfahrzeuges bereits
eineGefahrenquelle darstellt,
gibt es für E-Bikes also nicht.
Selbst für E-Bikes, die bis zum

Erreichen von 45 km/h vom
Elektromotor unterstützt
werden nicht, denn sie blei-
ben trotz des obligatorischen
Versicherungskennzeichens
Fahrräder undmüssen daher
Radstreifen und signalisierte
Radwege benützen.

Velofahrer und Fussgänger
haften also nur entsprechend
ihremVerschulden, nämlich
gestützt auf unser
Obligationenrecht, während
Motorfahrzeughalter auch
ohne Verschuldensvoraus-
setzung bereits bis zu einem
gewissenMass für Schäden
einstehenmüssen.

Gefährdungspotenzial ist
zuberücksichtigen
DasGefahrenpotenzial eines
E-Bikes ist aber deutlich höher
einzustufen als das eines
herkömmlichenVelos. Ver-
wirklicht sich dieses höhere

Gefährdungspotenzial, so
muss der E-Biker sich dies
anrechnen lassen. Erst recht
ist es nicht zu unterschätzen,
welcheMasse auf einen Fuss-
gänger aufprallen kann,wenn
es sich umein vielleicht leicht
abfallendes Trottoirmit
Radstreifen handelt und ein
45er E-Bike-Fahrermit ange-
hängtemVeloanhänger von
hinten auf Sie zuschiesst und
dabei (erlaubterweise) drei
Kinder transportiert, nämlich
zwei imVeloanhänger und
eines auf demKindersitz.

Zivilrechtlichund
strafrechtlich
Das Verursacht er einenUnfall,
weil er in rasantemTempo an
Ihnen «vorbeischiessen»will,
ohne sich rechtzeitig durch
Klingeln anzukündigen, so
dürfte dies nicht nur straf-
rechtlich, sondern auch zivil-

rechtlich (Haftpflicht) als
schwer, wenn nicht grobfahr-
lässig einzustufen sein, weil er
so sein hohesGefährdungs-
potenzial verwirklicht hat und
ihmdies bewusst seinmuss.

Kurzantwort

Im Gegensatz zu Motorfahrzeu-
gen haben Lenker von E-Bikes
keineBetriebsgefahr zu vertreten
und haften grundsätzlich wie
«normale» Velofahrer oder Fuss-
gänger, nur imRahmen ihresVer-
schuldens. Ihr Gefährdungs-
potenzial, insbesondere jenes
der schnellen E-Bikes muss je-
doch bei einem Unfall ebenfalls
in dieWaagschale geworfen und
gewürdigt werden. (heb)
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